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FESTSETZUNGEN

1.         RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

1.1 GrHn]H dHs r¼uPOiFKHn GHOWunJsbHrHiFKHs dHs BHbauunJsSOans

2.         ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 und § 16 BauNVO)

2.1       MI MisFKJHbiHW naFK § 6 BauNVO
NiFKW ]uJHOassHn ZHrdHn naFK § 6 Abs. 2 BauNVO Ein]HOKandHOsbHWriHbH, SFKanN� und 
SSHisHZirWsFKaIWHn sRZiH BHWriHbH dHs BHKHrbHrJunJsJHZHrbHs, AnOaJHn IÔr VHrZaOWunJHn sRZiH IÔr
NirFKOiFKH, sR]iaOH, JHsundKHiWOiFKH und sSRrWOiFKH ZZHFNH, GarWHnbaubHWriHbH, TanNsWHOOHn und 
VHrJnÔJunJssW¼WWHn iP SinnH dHs § 4a AbsaW] 3 NuPPHr 2 in dHn THiOHn dHs GHbiHWs, diH ÔbHrZiHJHnd
durFK JHZHrbOiFKH NuW]unJHn JHSr¼JW sind.

2.2 GrundIO¼FKHn]aKO GRZ
DiH ]uO¼ssiJH GrundIO¼FKHn]aKO GRZ Zird PiW �,6 IHsWJHsHW]W.

2.3 GHsFKRßIO¼FKHn]aKO GFZ
DiH ]uO¼ssiJH GHsFKRßIO¼FKHn]aKO GFZ Zird PiW 1,2 IHsWJHsHW]W.

2.4 WandKÎKHn / HÎKH FußbRdHn EG
· HÎKHnbH]uJsSunNW HinHs BauJrundsWÔFNs IÔr diH naFKIROJHnd IHsWJHsHW]WHn HÎKHn isW das naWÔrOiFKH GHO¼ndH

WandKÎKH isW das HÎKHnPaß YRP HÎKHnbH]uJsSunNW bis ]uP SFKniWWSunNW dHr TrauIZand PiW dHr DaFKKauW.
· DiH Pa[iPaOH WrauIsHiWiJH WandKÎKH dHr WRKnJHb¼udH (BHWriHbsOHiWHrZRKnKaus/WRKnbHbauunJ) bHWr¼JW 6,�� P.
· DiH Pa[iPaOH WrauIsHiWiJH WandKÎKH dHr GHZHrbHbauWHn bHWr¼JW �,5� P.
· DiH Pa[iPaOH WrauIsHiWiJH WandKÎKH bHi 3uOWd¼FKHrn dHr GHZHrbHbauWHn bHWr¼JW 4,�� P und Pa[iPaOH 3uOWIirsWKÎKH

Zird auI 9,�� P bHJrHn]W.
· DiH Pa[iPaOH WrauIsHiWiJH WandKÎKH IÔr NHbHnJHb¼udH innHrKaOb dHr BauIHnsWHr �WRKnHn� (GaraJHn, CarSRrWs u.¼.)

bHWr¼JW 3,�� P.
· DiH HÎKH dHs IHrWiJHn FußbRdHns iP ErdJHsFKRss darI Pa[. �,3� P ÔbHr dHP HÎKHnbH]uJsSunNW OiHJHn.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBAREN UND NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

3.1 DiH GHb¼udH sind in dHr RIIHnHn BauZHisH JHP¼ß § 22 (2) BauNVO ]u HrriFKWHn, ]uO¼ssiJ sind Pa[. ]ZHi 
WRKnHinKHiWHn MH WRKnJHb¼udH. ErriFKWHW ZHrdHn dÔrIHn Ein]HOK¼usHr.

3.2 DiH AbsWandsIO¼FKHn riFKWHn siFK naFK dHr Ba\BO.

3.3 BauJrHn]H naFK § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO, unWHrsFKiHdHn in BauIHnsWHr WRKnHn und 
BauIHnsWHr GHZHrbH

3.5 NiFKW ÔbHrbaubarH GrundsWÔFNsIO¼FKHn
AuI dHn niFKW ÔbHrbaubarHn GrundsWÔFNsIO¼FKHn sind unWHrJHRrdnHWH und YHrIaKrHnsIrHiH NHbHnanOaJHn HinPaOiJ MH
BauSar]HOOH bis ]u HinHr GrundIO¼FKH YRn 25 P� ]uO¼ssiJ, MHdRFK niFKW iP BHrHiFK dHs IHsWJHsHW]WHn OrWsrandbHrHiFKs.

4. GEBÄUDE / GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE / ANBAUTEN

4.1 DaFKIRrPHn
· WRKnJHb¼udH und GHZHrbHbauWHn sind PiW SaWWHOd¼FKHrn aus]uIÔKrHn. FÔr GHZHrbHbauWHn sind ]udHP 3uOWd¼FKHr

]uO¼ssiJ.
· NHbHnanOaJHn (GaraJHn, CarSRrWs u.¼.) und AnbauWHn dÔrIHn auFK aOs FOaFKdaFK PiW DaFKbHJrÔnunJ RdHr PiW 3uOWdaFK

ausJHIÔKrW ZHrdHn. Zur BHJrÔnunJ dHr FOaFKd¼FKHr isW PHKrM¼KriJHs, auWRFKWKRnHs, bOÔWHnrHiFKHs SaaWJuW ]u
YHrZHndHn, ZHOFKHs HinH PÎJOiFKsW Jan]M¼KriJH BOÔWH aOs InsHNWHnnaKrunJ JHZ¼KrOHisWHW.

4.2 DaFKnHiJunJ
SaWWHOd¼FKHr� 12� bis 35�
3uOWdaFK� �� bis 12�

4.3 DaFKdHFNunJ
FÔr WRKnJHb¼udH und GHZHrbHbauWHn sind NOHinIRrPaWiJH DHFNunJHn sRZiH niFKW bOHndHndH / JO¼n]HndH BOHFK� 
baKnHndHFNunJHn (].B. AOuPiniuP) ]uO¼ssiJ. BHiP EinsaW] YRn SROaranOaJHn isW auFK HinH VROOdHFNunJ PiW SROarSanHOHn
HrOaubW. DiH DaFKIarbH KaW siFK dHr FarbH dHr DaFKdHFNunJHn in dHr UPJHbunJ an]uSassHn. DaFKRbHrIO¼FKHn aus 
KuSIHr, BOHi, ZinN RdHr TiWan]inN sind niFKW HrOaubW.

MI



4.4 Solar- und Photovoltaikanlagen
Zulässig sind auf den Dachflächen Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur Stromer-
zeugung bei gleicher Neigung des Daches. Aufgeständerte Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind ausschließlich
auf dem vorhandenen Pultdach (Flur-Nr. 404, Gmkg. Oberpöring) zulässig, hier dürfen diese eine Höhe von 1,25 m über
der Dachhaut bzw. dem First nicht überschreiten.  Freistehende Photovoltaikanlagen sind unzulässig.

5.         VERKEHRSFL�&HE, STELLPL�TZE UND LAGERF�&HEN
Versiegelnde Asphalt- und Betonbeläge für Zufahrten sind zu vermeiden. Versickerungsfreundliche Beläge 
(großfugiges Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Spurplatten) sind zu bevorzugen. Die Zufahrt / Verkehrsflächen
dürfen jedoch asphaltiert werden. Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Deckschichten (wassergebundene Decken,
Drainpflaster, Rasenfugenpflaster) zu befestigen. Stellplätze für Beschäftigte sind innerhalb des jeweiligen 
Baugrundstückes auszuführen, jedoch nicht innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Ortsrandbereiches. Mit dem 
Bauantrag sind die erforderlichen Stellplätze nachzuweisen. Der Stellplatznachweis ist zeichnerisch und rechnerisch
zu erbringen. Die Anzahl Der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Garagen- und Stellplatzverordnung. 
Oberflächenbefestigungen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.

6.  GESTALTUNG DER FREIFL�&HEN

6.1 Einfriedungen
Es dürfen sockellose Metall- oder Holzzäune mit einer Höhe von max. 1,80 m (Sichtdreiecke sind zu beachten) errichtet
werden. Der Mindestabstand der Zäune zur Grundstücksgrenze in Richtung freie Landschaft beträgt 0,5 m. 
Einfriedungsmauern (z.B. Betonmauer, Gabionenwand u.ä.) sind - ausgenommen bestehende Gabionenwände - nicht
zulässig. Die Zäune müssen einen Abstand zum Gelände von mind. 0,15 m aufweisen, so dass die Durchgängigkeit für
Kleintiere gewahrt bleibt. An den Grundstücksgrenzen zur freien Landschaft und zur Plattlinger Str. ist ein 
Mindestabstand der Zäune von 0,50 m einzuhalten.

6.2 Beleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind warm-weiße LED-Leuchten zur Reduzierung der Insektenverluste einzusetzen. Es ist
darauf zu achten, dass die Lichtstrahlung weitestgehend nach unten erfolgt.

6.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind an max. zwei Fassadenseiten bis zu einer jeweiligen Größe von 10 m² zulässig. Freistehende 
Werbetafeln sind bis zu einer Größe von 3 m² an der Grundstückseinfahrt zulässig, Sichtdrecke sind jedoch zu 
beachten.

Wechsellicht oder grelles Licht sowie Werbeanlagen über Dach sind nicht zulässig. Eine Beleuchtung der Werbe- 
anlagen ist nur im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr zulässig.

6.4 Abgrabungen / Auffüllungen
Das bestehende Gelände ist auf den einzelnen Bauparzellen soweit möglich zu erhalten und die Bebauung ist an den
Geländeverlauf anzupassen. Nicht vermeidbare Geländeauffüllungen bzw. -abgrabungen sind auf Privatgrundstücken
bis zu 0,75 m zulässig. An allen Parzellengrenzen ist das Gelände bei zukünftigen Maßnahmen an das natürlich 
vorhandene Niveau anzugleichen. Der nordöstlich angrenzende abfallende Hang (geschützter Waldbereich) darf 
weder aufgefüllt noch geschädigt oder beeinträchtigt werden.

7. VER- UND ENTSORGUNG
7.1 Wasserversorgung

Die Baugebiet wird durch die öffentliche Wasserversorgung mit Wasser versorgt.

7.2 Abwasserbeseitigung

Das häusliche Schmutzwasser ist in den gemeindlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten. 

7.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Das anfallende Niederschlagswasser im Bereich der privaten Bauparzellen und Verkehrsflächen ist entsprechend den
Vorgaben der einschlägigen technischen Regeln (u.a. TENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser“, DWA-A138 „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“) dem Grundwasser zuzuführen. 
Wenn bei den Versickerungsanlagen die Deckschicht über dem Grundwassser wesentlich geschwächt, durchstoßen
oder sonst eine Verbindung zum Kiesuntergrund geschaffen wird, so ist die Einleitung, auch wenn die Anfallfläche für
Niederschlagswaser unter 1000 m² liegt, nicht mehr erlaubnisfrei, sondern bedarf eines Wasserrechtsverfahrens.

Das anfallendende Niederschlagswasser der Bauparzellen kann aufgrund der Standortverhältnisse nicht breitflächig
zur Versickerung gebracht werden (schwache Wasserdurchlässigkeit, vgl. Sickertest vom 20.07.2023). Eine Einleitung in
den öffentlichen Kanal ist nicht erlaubt. Es wird empfohlen, dass anfallende Niederschlagswasser mit Hilfe eine 
Mulden-Rigolen-Versickerung dem Grundwasser wieder zuzuführen. 



Grundsätzlich gilt:
· Flächenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Unvermeidbare Befestigungen sind

möglichst wasserdurchlässig auszubilden.

· Schächte und Rigolen dürfen nur in Ausnahmefällen und nur mit wasserrechtlicher Erlaubnis errichtet werden. Das
Niederschlagswasser muss entsprechend gereinigt werden, bevor es dem Grundwasser zugeleitet werden darf.

· Das Niederschlagswasser muss entsprechend gereinigt werden, bevor es dem Grundwasser zugeleitet werden darf.

· Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink und Titanzink verbieten sich bei Versickerung des Niederschlagswassers.

· Bei kleinen Flächen (< 1 000 qm) und ohne Schächte sind die Vorgaben der Niederschlagsfreistellungsverordnung
sowie der zugehörigen technischen Regeln (TRENGW) zu beachten.

· Versickerungsmulden können nach Frostperioden zeitweise nicht funktionieren.

· Für Versickerungsmulden ist auf den Bauparzellen eine Fläche von rund 15 % der zu entwässernden Fläche
bereitzustellen.

· Beeinträchtigungen Dritter durch die Niederschlagswasserbeseitigung müssen ausgeschlossen sein. Wild  
abfließendes  Wasser soll grundsätzlich gegenüber den bestehenden Verhältnissen nicht nachteilig verändert werden

8. GRÜNORDNUNG UND FREIFL�&HENGESTALTUNG

8.1 Private Grünflächen

Die privaten Grünflächen sind gärtnerisch als Rasen- oder Wiesenflächen anzulegen und gemäß den Festsetzungen
zu bepflanzen. Zur Durchgrünung der Baugrundstücke sind gemäß den zeichnerischen Festsetzungen heimische 
Laubbäume der Wuchsklasse II. oder Obstbäume (Halbstamm oder Hochstamm) gemäß der Artenliste zu pflanzen. Die
zeichnerisch als Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall entsprechend nachzupflanzen.
Die Anlage von geschotterten Flächen / Steingärten (Schroppen, Schotter, Steinschüttungen jeglicher Art) mit mehr
als 5 m² ist unzulässig. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind bis spätestens 1 Jahr nach Benutzbarkeit (bzw. 
Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte) durchzuführen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichwertig zu
ersetzen.

8.2 Ortsrandbereich

An den Parzellengrenzen ist gemäß den zeichnerischen Festsetzungen eine mind. 5 m breite Pflanzfläche zur 
Ausbildung eines Ortsrandes bereitzustellen. Die Grundstücksgrenzen sind hier mit freiwachsenden zweireihigen
Hecken auf mind. 70 % ihrer Länge zu bepflanzen. Die Hecken müssen zu 100 % aus heimischen Wildsträuchern der
nachfolgenden Artenliste und aus mindesten 4 - 5 verschiedenen Arten bestehen. Eine Überdeckung der Flächen des
Ortsrandbereiches mit Kies oder Schotter sowie Rindenmulch oder Hackschnitzel ist nicht zulässig.

8.3 Erhalt und Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindung für Bepflanzungen

Baum zu erhalten

Baum zu pflanzen  bereits gepflanzter Baum im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahme

Sträucher zu pflanzen

8.4 Artenliste der zu pflanzenden Bäume

Bäume I. Wuchsordnung (Höhe 20 - 40 m)

Mindestpflanzqualität:  HSt., 3xv, StU ab 14-16 cm, Eichen mit Ballen

Acer platanoides Spitz-Ahorn (FoVG)

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn (FoVG)

Fagus sylvatica Rot-Buche (FoVG)

Tilia cordata Winter-Linde (FoVG)

Quercus robur Stiel-Eiche (FoVG)



Bäume II. Wuchsordnung (Höhe 12/15 - 20 m)
Mindestpflanzqualität:  HSt., 3xv, StU 14-16 cm

Acer campestre Feld-Ahorn (FoVG)

Carpinus betulus Hainbuche (FoVG)

Prunus avium Vogel-Kirsche (FoVG)

Sorbus aucuparia Eberesche

Alle heimische Obstbäume (alte Obstbaumsorten), zulässig sind Halbstämme / Hochstämme

 

Sträucher freiwachsende Hecken

Mindestpflanzqualität: vStr., 3 Triebe, 60-100 cm

Acer campestre Feld-Ahorn

Corylus avellana Hasel

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Sträucher geschnittene Hecken

Geschnittene Hecken sind zaunbegleitend zwischen den Parzellen zulässig. Im Bereich der Ortsrandeingrünung 
(Ortsrandbereich) sind geschnittene Hecken unzulässig. 

Mindestpflanzqualität: Heckenpflanzen aus weitem Stand, geschnitten, 2xv. mit oder ohne Ballen, 80-100 cm

Acer campestre                     Feld-Ahorn

Cornus mas Kornelkirsche

Carpinus betulus                      Hainbuche

Ligustrum vulgare                  Liguster

8.5 Herkunft der Gehölze

Zu verwenden sind Herkünfte aus Vorkommensgebiet 3, Südostdeutsches Hügel- und Bergland. Bei den Baumarten, die
dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen (FoVG) kann auch Forstware als autochthones Material verwendet 
werden, sofern sie von Erntebeständen aus folgenden ökologischen Grundeinheiten stammt: 26 (Frankenwald, 
Fichtelgebirge und Steinwald), 28, 36 (Oberpfälzer Wald, Oberpfälzer Becken- und Hügelland) sowie – bevorzugt – 37
(Bayerischer Wald).

8.6 Nicht zulässige Gehölze

Nicht standortgerechte, hochwüchsige Gehölzarten mit bizarren Wuchsformen, auffällige Laub- und Nadelfärbungen,
sowie Trauer-, Säulen- oder Hängeformen dürfen nicht gepflanzt werden. Die Pflanzung von Nadelgehölzen (z.B. 
Thujen, Wacholder, Scheinzypressen o.ä.) ist unzulässig.

8.7 Grenzabstände

Für Bäume sind mindestens 4,00 m Grenzabstand einzuhalten, für Gehölze über 2,00 m Wuchshöhe mindestens 2,00 m
und für Gehölze bis 2,00 m Wuchshöhe mindestens 0,50 m. Die Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken
sind nach Art. 48 AGBGB zu berücksichtigen.

9. MASSNAHMEN ZUR KOMPENSATION

Umgrenzungen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Die Ausgleichsflächen sind ab Satzungserlass dauerhaft bereitzustellen. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen bis 
spätestens 1 Jahr nach Satzungserlass hergestellt werden. Erforderliche Pflege- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen sind
nach Herstellung 25 Jahre lang durchzuführen. Für die Umsetzung und fachgerechte Herstellung sowie für das 
Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen und der UNB zu benennen.



Düngung und der Einsatz von chemischen  Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig. Die Ausgleichsflächen dürfen 
nicht eingezäunt werden, sind jedoch im Gelände an den Eckpunkte mit Metallpfosten (H = 1,20 m über Gelände) zu 
kennzeichnen. Spätestens nach drei Jahren ist der UNB ein Bericht über die fachgerechte und erfolgreiche 
Herstellung der Ausgleichsflächen durch die Umweltbaubegleitung vorzulegen.

Die Eigentümer der nach der Eingriffsregelung für die Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Grundstücke müssen 
spätestens zum Satzungsbeschluss zu Gunsten des Freistaates Bayern, vertreten durch das Landratsamt Deggendorf -
Untere Naturschutzbehörde, eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit und eine Reallast notariell bestellen und
ins Grundbuch eintragen lassen, in der sie sich verpflichten, alle Nutzungen, die dem auf dem Grundstück bezweckten
Biotop- und Artenschutz nicht dienlich sind oder die der Eingriffsregelung wiedersprechen, zu unterlassen. Hierzu 
gehören auch bauliche, landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und fischereiwirtschaftliche Nutzungen sowie die 
Anlage von Freizeiteinrichtungen. Ein Abdruck der persönlichen Dienstbarkeit ist der Gemeinde Oberpöring vorzulegen.

Für den Fall der Nichterfüllung ist der Freistaat Bayern berechtigt, auf den dienenden Grundstücken alle Maßnahmen,
insbesondere Gestaltungs-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, welche
zur Schaffung und Erhaltung der Ausgleichsmaßnahme entsprechend der Eingriffsregelung erforderlich oder 
zweckdienlich sind, und zu diesem Zweck die dienenden Grundstücke durch beauftragte Personen betreten und 
befahren zu lassen.

M1: Neuanlage und Entwicklung eines Streuobstbestandes im Komplex mit intensiv bis extensiv 
genutztem Grünland, junge Ausbildung (B431)

Herstellungsmaßnahmen:

· Ausgangszustand Acker: Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung (Regiosaatgut Grundmischung, Herkunftsregion
UG 16), anschließend Aushagerungsmahd (drei- bis viermalige Mahd im Jahr mit Mähgutabfuhr zwischen Mitte Juni und
Ende September für die Dauer von drei Jahren)

· Ausgangszustand Intensivgrünland: drei- bis viermalige Mahd im Jahr mit Mähgutabfuhr zwischen Mitte Juni und Ende
September für die Dauer von drei Jahren

· Pflanzung von Obstbäumen gemäß den zeichnerischen Festsetzungen, Mindestpflanzqualität = Halbstamm / Hochstamm,
alte Obstbaumsorten

M2: Entwicklung eines mäßig extensiv genutzten, artenreichen Grünland (G212)

Herstellungsmaßnahmen:

· Ausgangszustand Grünland: drei- bis viermalige Mahd im Jahr mit Mähgutabfuhr zwischen Mitte Juni und Ende
September für die Dauer von drei Jahren, anschließend erfolgt die streifenweise Ansaat einer autochthonen Saatgut-
mischung zur Artenanreicherung (Ansaatmischung wie vor)

· Ausgangszustand Acker:  Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung (Regiosaatgut Grundmischung, Herkunftsregion
UG 16), anschließend Aushagerungsmahd (drei- bis viermalige Mahd im Jahr mit Mähgutabfuhr zwischen Mitte Juni und
Ende September für die Dauer von drei Jahren)

10.  SONS7IGE PLANZEICHEN / NACHRICH7LICH

vorgeschlagener Standort für Hauptgebäude

vorgeschlagener Standort für Garagen / Carports / Nebengebäude

Maßangaben in Meter

FFH- / Vogelschutzgebiet

Parzellen-Nr. und Parzellengröße

Umgriff der Ausgleichsfläche gemäß der Abhandlung der Eingriffsregelung für den Neubau einer

Elektrowerkstatt mit Lager, Büro und Betriebsleiterwohnung, SO+ Osterhofen vom 28.10.2013

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

15,7

1
6292 m²



HINWEISE
Wassergefährdende Stoffe:

Für den Umgang und die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (z. B.Heizöl) sowie für einen evtl. Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (z.B. Motoröle) sind die einschlägigen Vorschriften, insbesondere die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (Bundesanlagenverordnung - AwSV) zu beachten.

Landwirtschaft / angrenzende Nutzungen

Die landwirtschaftliche Nutzung auf den umliegenden Flächen unterliegt gegenüber der Planung dem Rücksichtnahmegebot, dies ist
neben der Anwendung der "guten fachlichen Praxis" mit den entsprechenden Einschränkungen zu berücksichtigen bzw. im ortsüblichen
Rahmen hinzunehmen. Im Wesentlichen betriff dies die Immissionen durch Staub, Lärm und Geruch bei der Gülle- und
Pflanzenschutzmittelausbringung sowie bei Erntearbeiten und Beregnung. Diese Immissionen können auch am Wochenende und zur
Nachtzeit entstehen, ja nach Saison und Witterung.

Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Sturzfluten

· Es wird empfohlen, Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten sowie außenliegenden Kellerabgänge mindestens 15
bis 20 Zentimeter höher als die umgebende Geländeoberfläche zu planen.

· Es sind Vorkehrungen zu treffen, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu vermeiden.

Trassen unterirdischer Leitungen

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Der ungehinderte Zugang, sowie
die ungehinderte Zufahrt, zu Kabeln der Bayernwerk Netz GmbH muss jederzeit gewährleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. mit einem
Minibagger, möglich sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung
freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher
dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser
Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Beachten Sie bitte die Hinweise im
“Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw.
die DVGW-Richtlinie GW125.

Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung wird
darauf aufmerksam gemacht, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art der Bayernwerk Netz GmbH rechtzeitig zur
Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen-und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau,
Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und Aufforstungen.

Bodendenkmäler

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

Altlasten

Über Altlasten und Schadenfälle im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Erkenntnisse vor. Hinsichtlich etwaig vorhandener Altlasten
und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht gemäß Baugesetzbuch sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein
Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des Landkreises durch die Bauherren empfohlen.

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person
organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das
Landratsamt bzw. das WWA Deggendorf zu informieren.



VERFAHRENSVERMERKE

�. 'HU *HPHiQGH 2bHUSÎUiQJ KDW iQ GHU SiW]XQJ YRP __.__.____ JHP¼· � 2 Abs. � %DX*% GiH AXIsWHOOXQJ GHs 
%HbDXXQJsSODQs bHsFKORssHQ.

2. =XP VRUHQWZXUI GHs %HbDXXQJsSODQs iQ GHU FDssXQJ YRP 30.05.2023 ZXUGHQ GiH %HKÎUGHQ XQG sRQsWiJHQ 7U¼JHU 
ÎIIHQWOiFKHU %HODJH JHP¼· � � Abs. 2 %DX*% iQ GHU =HiW YRP __.__.____ bis __.__.____ bHWHiOiJW.

3. 'HU VRUHQWZXUI GHs %HbDXXQJsSODQs iQ GHU FDssXQJ YRP 30.05.2023 ZXUGH iQ GHU =HiW YRP __.__.____ bis __.__.____
ÎIIHQWOiFK DXsJHOHJW.

�. =XP EQWZXUI GHs %HbDXXQJsSODQs iQ GHU FDssXQJ YRP 25.07.2023 ZXUGHQ GiH %HKÎUGHQ XQG sRQsWiJHQ 7U¼JHU 
ÎIIHQWOiFKHU %HODJH JHP¼· � � Abs. 2 %DX*% iQ GHU =HiW YRP __.__.____  bis __.__.____ bHWHiOiJW.

7. 'HU EQWZXUI GHs %HbDXXQJsSODQs iQ GHU FDssXQJ YRP 25.07.2023 ZXUGH YRP __.__.____  bis __.__.____ ÎIIHQWOiFK 
DXsJHOHJW.

�. 'iH *HPHiQGH 2bHUSÎUiQJ KDW PiW %HsFKOXss GHs *HPHiQGHUDWHs YRP __.__.____ GHQ %HbDXXQJsSODQ 

JHP. � �0 Abs. � %DX*% iQ GHU FDssXQJ YRP __.__.____ DOs SDW]XQJ bHsFKORssHQ.

�. AXsJHIHUWiJW

NiHGHUSÎUiQJ� GHQ .........................

7KRPDs SWRibHU ��.%ÔUJHUPHisWHU� �SiHJHO�

�0. 'HU SDW]XQJsbHsFKOXss ]XP %HbDXXQJsSODQ ZXUGH DP __.__.____ JHP¼· � �0 Abs. 3 HDObsDW] 2 %DX*% 
RUWsÔbOiFK bHNDQQW JHPDFKW. 'HU %HbDXXQJsSODQ PiW %HJUÔQGXQJ ZiUG sHiW GiHsHP 7DJ ]X GHQ ÔbOiFKHQ 'iHQsWsWXQGHQ
iQ GHU *HPHiQGH ]X MHGHUPDQQs EiQsiFKW bHUHiWJHKDOWHQ XQG ÔbHU GHssHQ ,QKDOW DXI VHUODJHQ AXsNXQIW JHJHbHQ. 'HU
%HbDXXQJsSODQ isW GDPiW iQ KUDIW JHWUHWHQ. AXI GiH RHFKWsIROJHQ GHs � �� Abs. 3 SDW] � XQG 2 %DX*% XQG GiH �� 2�� XQG
2�5 %DX*% ZiUG KiQJHZiHsHQ.

NiHGHUSÎUiQJ� GHQ .........................

7KRPDs SWRibHU ��.%ÔUJHUPHisWHU� �SiHJHO�

'HU %HbDXXQJsSODQ PiW GHQ FHsWsHW]XQJHQ iQ GHU FDssXQJ YRP __.__.____ sRZiH GiH %HJUÔQGXQJ
�*HKHIW Y. __.__.____� SHiWH � bis __� siQG %HsWDQGWHiO GHU SDW]XQJ.
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